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Allgemeine Regeln für die Benutzung des Vereinsbusses TSV St. Wolfgang:  ED – W 1934 

(Bus-Koordinator: Alexander Obernhuber Tel. / WhatsApp 08085/7949954) 

1. Reservierung  

Die Abteilungen reservieren den Bus vor Reisebeginn über das Zeeg-Reservierungs-Tool 

Reservierungs-Seite: https://zeeg.me/tsvbus    QR-Code:       

Der Reservierer erhält danach eine Bestätigungsmail an seine angegebene Mail-Adresse. 

Die freien und gebuchten Termine sind für alle im Übersichtskalender einsehbar! 

 

Die Vergabe der Buszeiten erfolgt nach folgenden Kriterien: 

a. Nutzung ausschließlich für sportliche Vereins-Zwecke (Spiele, Turniere, Trainingslager, …). 

b. Bei Überschneidungen stimmen sich die Abteilungen untereinander ab. 

c. Eine private Nutzung ist grundsätzlich nicht möglich! 

 

2. Abholung und Rückgabe der Schlüssel 

 

Die Abholung der Schlüssel erfolgt bei Agip-Tankstelle Rumpfinger in St. Wolfgang. Dort wird 

der Schlüsselbund gegen Unterschrift ausgegeben. Um eine missbräuchliche Busnutzung zu 

verhindern, erfolgt die Schlüsselausgabe nur gegen Angabe der TSV-Abteilung, des Fahrers 

und Vorzeigen der Reservierungs-Mail und des Führerscheins. Der Schlüssel ist sofort nach 

Ende der Fahrt wieder dort abzugeben.  

Öffnungszeiten Fa. Rumpfinger:  Mo. bis Fr.  06.00 – 20.00 Uhr 

     Samstag  07.00 – 20.00 Uhr 

     Sonn- + Feiertag 08.00 – 20.00 Uhr 

Telefon Fa. Rumpfinger:   08085 - 1208 

 

Bei Rückkehr außerhalb der Geschäftszeiten und einer Folgenutzung am nächsten Tag vor 

den Öffnungszeiten stimmen die Nutzer selbstständig die Schlüsselübergabe ab!  

(z.B. Rückkehr Samstag 24.00 Uhr, nä. Nutzung Sonntag 7.00 Uhr)  
Wir nehmen hierfür alle Reservierer nach und nach in die WhatsApp-Gruppe „TSV Bus“ auf! 
 

Sonst ist der Schlüssel bei Rückkehr außerhalb der Öffnungszeiten immer in den Briefkasten 

„Fam. Kiermeier, Gewerbestraße 5 (neben der Tankstelle) einzuwerfen! 

 

3. Papiere  

 

Der Kfz-Schein und die grüne Versicherungskarte befinden in der Mappe im Armaturenbrett 

und bleiben auch dort.  

 

4. Anzahl der zu befördernden Personen 
 

Der Fahrer ist verantwortlich dafür, dass die Maximalbelastung des Busses nicht 

überschritten wird. Sie beträgt: maximal 8 Personen und 1 Fahrer  

 

https://zeeg.me/tsvbus
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5. Fahrer  

 

Der Fahrer muss das 18. Lebensjahr vollendet haben, muss im Besitz einer ausreichenden, 

gültigen Fahrerlaubnis sein und über ausreichend Fahrpraxis mit einem VW-Bus oder einem 

vergleichbaren Fahrzeug verfügen. Der Fahrer ist verantwortlich, dass sich sämtliche Insassen 

anschnallen und Kinder ggf. einen Kindersitz nutzen.  

 

6. Einhaltung der Straßenverkehrsordnung 

 

Jeder Fahrer ist zu besonderer Sorgfalt beim Fahren verpflichtet und muss die StVO 

genauestens einhalten. Jeder Fahrer haftet persönlich für Verstöße gegen die 

Straßenverkehrsordnung. Geldbußen, Geldstrafen etc. gehen ausschließlich zu Lasten des 

Fahrers. Der TSV wird auf polizeiliche Anfrage hin den Namen des jeweiligen Fahrers 

mitteilen.  

 

7. Haftpflichtausschluss 

 

Den Fahrern ist bekannt, dass die Haftpflichtversicherung bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit des Fahrers (z.B. Alkohol) nicht haftet und in diesem Falle Rückgriff auf den 

Fahrer nimmt.  

 

8. Alkohol, Drogen  

Es gilt absolutes Alkoholverbot und Verbot von Drogenkonsum. Der Fahrer darf nur mit 0,0 

Promille, als absolut nüchtern, den Bus fahren.  

 

9. Rauchen  

 

Das Rauchen im Bus ist aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen verboten. 

 

10. Fahrtenbuch  

 

Jede Fahrt muss in einem Fahrtenbuch nach deren Beendigung exakt eingetragen werden. 

Das Fahrtenbuch befindet sich im Armaturenbrett des Busses und bleibt dort auch immer. 

Mängel sind hier ebenfalls einzutragen. 

 

11. Versicherung 

 

Der Bus ist vollkaskoversichert für alle Personen ab 18 Jahren mit gültigem Führerschein. 

 

12. Mängel, Schäden und Unfälle 

 

Der Fahrer soll vor Fahrtantritt den Bus auf Auffälligkeiten prüfen und alle festgestellten 

Mängel in das Fahrtenbuch eintragen. Dies dient seiner Sicherheit, erspart Ärger und 

erleichtert uns die Wartung. 

Ebenfalls einzutragen sind nach der Fahrt sämtliche Besonderheiten während einer Fahrt. 

Technische Defekte oder Unfälle, die eine weitere Benutzung nicht mehr zulassen. 
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Mängel sind immer sofort an den TSV Bus-Koordinator zu melden: 

- Alexander Obernhuber Tel. / WhatsApp 08085/7949954. 

Weitere wichtige Notrufnummern: 

- Bei Panne, Pannenhilfe über Schutzbrief Versicherung: (0800) 6236 6236 

- VW-Notrufzentrale in Deutschland: (0800) 897 378 423 

- VW-Notrufzentrale im Ausland: (00491802) 897 378 423 

- TSV-Vorstand Albert Föstl  Tel. / WhatsApp 0176 431 12650 

 

13. Tanken  - NUR DIESEL !!! 

 

Die Tankkosten trägt der TSV St. Wolfgang! 

Der Bus ist normalerweise bei Übernahme vollgetankt und ist auch wieder so abzugeben. 

Getankt wird bei der Tankstelle Rumpfinger (Monatsrechnung an TSV St. Wolfgang). 

Bei Kurzstrecken kann das Tanken auch entfallen, wenn der Tank noch mind. zu ¾ gefüllt ist. 

Sollte aufgrund der Fahrtstrecke ein zusätzliches Tanken notwendig sein, ist die Tankrechnung 

vom Fahrer zu bezahlen und anschließend beim TSV-Kassier (z.Zt. Franz Hinterwimmer) zur 

Erstattung einzureichen.  

 

14. Abstellplatz  

 

Der Abstellplatz des Busses befindet sich am TSV-Sportheim in St. Wolfgang neben den 

neuen Garagen. Nach Beendigung der Fahrt ist der Bus sofort wieder auf diesen Platz 

zurückzustellen. 

 

15. Pannenhilfe 

Ersatzrad und Werkzeug, Verbandskasten, Warndreieck, Sicherheitswesten und Handfeger 

befinden sich im Wagen.  

 

16. Reinigung  

 

Der Bus ist stets in ordentlichem Zustand zurückzugeben (kein Papier, Dosen etc.). Im Bus 

befinden sich Schaufel und Besen, um damit Besenreinheit sicherzustellen. Sollte der Bus bei 

der Übernahme nicht entsprechend sauber sein, so ist dies ebenfalls im Mängelprotokoll zu 

vermerken!  

 

 

 

 

Diese Richtlinie wurde in der Ausschusssitzung am 19.03.2025 durch den Vorstand und den 

Vereinsausschuss verabschiedet. 


